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Die Ordnungen über die Aufgaben und die Arbeitsweise 
der örtlichen Volksvertretungen und deren Organe — 
ein wichtiger Beitrag zur weiteren Entwicklung 
der sozialistischen Demokratie

In seinem  Beschluß vom  17. April 1961 stim m te 
der Staatsrat der DDR den Entwürfen für die Ord
nungen über die Aufgaben und die Arbeitsweise  
der örtlichen Volksvertretungen und deren Organe  
zu und stellte sie zur öffentlichen Diskussion. In  
vielen tausend Beratungen in Volksvertretungen, 
staatlichen Organen, Betrieben und Institutionen  
wurden die Entwürfe von den W erktätigen erörtert 
und zugleich die besten Erfahrungen in der staat
lichen Arbeit und bei' der Erfüllung der Aufgaben  
des Volkswirtschaftsplans verallgem einert. So wie 
die Entwürfe aus dem  Leben selbst entstanden —  
sie wurden bekanntlich von den örtlichen Organen  
unter breiter M itwirkung der Bevölkerung ausge-. 
arbeitet — , so war auch ihre Diskussion unm ittelbar 
m it dem  Leben, m it der praktischen Verwirklichung  
der in den Entwürfen niedergelegten Prinzipien  
und Bestim m ungen verbunden.

Die Ordnungen über die Aufgaben und die Arbeits
weise der örtlichen Volksvertretungen und deren  
Organe widerspiegeln die Entwicklung unseres 
volksdem okratischen Staates, des Hauptinstrum ents 
des werktätigen Volkes beim  Aufbau des Sozia
lism us.

M it diesen Ordnungen setzen wir den Prozeß der  
system atischen Entwicklung der örtlichen Staats
organe, der m it der Entwicklung und Festigung  
unseres Staates eng verbunden ist, konsequent fort. 
Das Gesetz über die örtlichen Organe der Staats
m acht vom  17. Januar 1957 begründete die ein
heitlichen Prinzipien der Arbeit, die entscheiden
den Aufgaben sowie die M ethoden zur breiteren  
Entwicklung der sozialistischen Dem okratie in den  
Bezirken, Kreisen, Städten und Gem einden. M it 
dem  Gesetz über die Vervollkom m nung und Ver
einfachung der Arbeit des Staatsapparates vom
11.'Februar 1958 wurde die Einheitlichkeit in der 
Planung und Leitung sowie die bessere Zusam m en
arbeit der zentralen m it den örtlichen Staatsorganen  
herbeigeführt, die operative Leitung der Produktion  
weitgehend an die Basis verlagert und die Verant
wortung der staatlichen Organe in den Bezirken  
und Kreisen erhöht. Die bedeutsam en ökonom ischen  
und gesellschaftlichen Veränderungen, die sich in  
den letzten drei Jahren vollzogen haben, stellen  
jetzt neue, höhere Anforderungen an die Tätigkeit 
unserer Staatsorgane und an die Beziehungen  
zwischen der Staatsm acht und den M enschen. Der

Vorsitzende des Staatsrates, W alter U l b r i c h t ,  
hat das in der Program m atischen Erklärung fol
genderm aßen ausgedrückt:

„W as die höhere Qualität der Arbeit betrifft, so  
erwarten wir von unseren Staats- und W irt
schaftsorganen, daß sie sie vor allem  in zweierlei 
Hinsicht verwirklichen. Einm al brauchen wir eine  
qualifizierte und straffe Leitung mit klaren W ei
sungen. Es m uß eine klare Ordnung geben, wofür  
jeder verantwortlich ist und von wem  welche 
Entscheidungen getroffen werden. All das er
fordert in hohem  M aße Disziplin und Verant
wortungsbewußtsein ...

G leichzeitig sind die Initiative und die M itarbeit 
der Volksm assen notwendig, denn die Einbezie
hung der W erktätigen in die Leitung unseres 
Staates und der W irtschaft ist kein Lippen
bekenntnis, sondern eine Lebensfrage unserer  
sozialistischen Gesellschaftsordnung.“1  

Die Entwürfe der Ordnungen sind also derjenige 
Schritt der weiteren Entfaltung des dem okratischen  
Zentralism us, der der gegenwärtig erreichten Stufe 
unserer ökonom ischen und gesellschaftlichen Ent
wicklung entspricht. Auf der Tagesordnung steht 
jetzt die Ausarbeitung eines exakten System s der 
staatlichen Leitung bei der Lösung der politischen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Aufgaben in jedem  
Territorium  und eines exakten System s der Zu
sam m enarbeit zwischen den örtlichen Organen der  
Staatsm acht und den zentralen Staatsorganen. „Das 
Neue besteht darin, daß m it den Ordnungen genau  
herausgearbeitet wird, welche Rolle im  Gesam t
system  unserer staatlichen Leitung der Bezirk, 
welche Rolle der Kreis, welche Rolle die Stadt und  
welche Rolle die Gem einde hat. ... Gegenüber der  
Aufgabenstellung, wie sie im  Gesetz über die ört
lichen Organe vom  Jahre 1957 enthalten ist, stellen  
die Entwürfe der neuen Ordnungen die Kom peten
zen der örtlichen Organe in jedem  Bereich viel 
präziser heraus.“2

Die Entwürfe bauen also das System  unserer 
Staatsm acht weiter aus und bringen den engen Zu
sam m enhang zwischen der Durchführung des 
Volkswirtschaftsplans und der sozialistischen Dem o-

1-Programmatische Erklärung vom 4. Oktober 1960, Berlin 
19G0, S. 38.
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